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Auszug 

 
aus der Niederschrift der Sitzung der Stadtarbeitsgemein-

schaft Behindertenpolitik vom 04.09.2008  
TOP 6.   Anfragen und Beschlussempfehlungen 
TOP 6.1 Barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes Köln Deutz/Messe 

hier: Resolution der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik 
 

Der Bahnhofes Köln Deutz/Messe ist zurzeit nicht als barrierefrei einzustufen. Lang-
fristig soll er jedoch immer mehr Bedeutung erhalten. Eine Ortsbegehung hat ge-
zeigt, dass der von der DB geplante Umbau keine ausreichende Barrierefreiheit 
herstellen wird. Der von der Stadt geplante Einbau von Aufzügen wird zwar die An-
bindung an die Stadtbahn verbessern und ist daher eine wichtige Maßnahme, er 
kann den Einbau von Aufzügen im Bahnhofsgebäude selber jedoch nicht ersetzen. 
 
Da diese Situation sehr unbefriedigend ist, hat der Ausschuss Soziales und Senio-
ren die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik beauftragt, eine Resolution zu 
erarbeiten, die dem Ausschuss Soziales und Senioren, dem Verkehrsausschuss 
und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Der Entwurf der Resolu-
tion der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik wurde am 27.08.2008 per E-
Mail verschickt. 
 
Es wird angeregt, dass Kontakt zum LVR und dem Jugendgästehaus aufgenom-
men wird. Das Jugendgästehaus hat bereits angeboten, Initiativen für einen barrie-
refreien Umbau des Bahnhofes Deutz/Messe zu unterstützen. 
 
 
Die Resolution der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik wird mit einer Er-
gänzung einstimmig beschlossen: 
 
Die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik bittet die Ausschüsse Soziales und 
Senioren und Verkehr sowie die Bezirksvertretung Innenstadt, die Resolution zu un-
terstützen und einen entsprechenden Antrag an den Rat weiterzuleiten.  
 
Der Text der Resolution samt Anlagen ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.  
 
 
Anlage 


